
1492 der Beilagenzu den stenographischen Protokollen des NationalratesXI. GP. 

Bericht 

des Unterrichts ausschusses 

über die Regierungsvorlage (1486 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Gründung der 
Hochschule für Bildungswissenschaften in 

Klagenfurt 

Die Bundesregierung hat am 19. Dezember 
1969 im Nationalrat den obgenannten Gesetz
entwurf eingebracht, durch welchen für die 
Gründung einer Hochschule für Bildungswissen
schaften in Klagenfurt die Rechtsgrundlagen ge
schaffen werden sollen. Die Erläuternden Bemer
kungen der Regierungsvorlage enthalten eine aus
führliche Darstellung der Entwicklungsgeschichte 
dieses Projektes. Der Gesetzentwurf enthält auch 
die Voraussetzung für den von der Stadt Klagen
furt und dem Bundesland Kärnten in Aussicht 
gestellten finanziellen Beitrag. Die Kosten der 
Errichtung der Hochschule werden vom Klagen
furter Hochschulfonds zu tragen sein und unter 
Zugrundelegung der derzeitigen Baukosten auf 
etwa 150 Millionen Schilling geschätzt. Auch die 
Kostenberechnung ist in den Erläuternden Be
merkungen zur Regierungsvorlage näher ausge
führt. 

Der Unterrichtsausschuß hat diesen Gesetz
entwurf in seiner' Sitzung am 13. Jänner 1970 
der Vorberatung unterzogen. Dieser Sitzung 
wohnte auch Bundesminister für Unterricht 
Dr. M 0 c k bei. In der Debatte ergriffen außer ~ 
dem Berichterstatter und dem Ausschußobmann 
die Abgeordneten L u p t 0 w i t s, K u 1 h a n e k, 
Dr. Sc r i n z i, G rat z und Lu k a s sowie B~n
desminister Dr. Mo c k das Wort. Von Iden Abge
ordneten Lu p t 0 w i t s, G u g gen be r ger, 
Dr. Sc r i n z i und Genossen wurde ein Ab
änderungsantrag zum § 1 Abs. 4 eingebracht, 

Guggenberger 

Berichterstatter 

durch welchen noch besser als durch den Text der 
Regierungsvorlage zum Ausdruck gebracht wer
den soll, daß der Hochschule nicht nur die Ein
richtung von Diplomstudien auf dem Gebiete der 
im Abs. 2 erläuterten Bildungswissenschaften, 
sondern auch die Einrichtung von Diplom
studien zur Heranziehung von Lehrern an höhe
ren Schulen, und zwar unter besonderer Berück
sichtigung moderner bildungswissenschaftlicher 
Erkenntnisse, obliegt. Weiters brachten die Ab
geordneten G u g gen b erg e r, Lu p t 0 w i t s 
Dr. S c r i n z i und Genossen Abänderungs
anträge zum § 2 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 ein, die 
eine Erhöhung der Zahl der Beiratsmitglieder 
von fünf auf acht, eine Ersetzung des Ausdruckes 
"akademischer Mittelbau" sowie die Einbe
ziehung des Klagenfurter Hochschulfonds in die 
vom Bundesminister für Unterricht vor Ernen
nung· der Mitglieder des Gründungsausschusses 
anzuhörenden Stellen zum Inhalt haben. Durch 
einen weiteren Abänderungsantrag der genannten 
Abgeordneten zum § 5 Abs. 6 soll verfassungs
rechtlichen Bedenken Rechnung getragen werden. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung der erwähnten Abände
rungsanträge mit Stimmenmehrheit angenom
men. 

Der Unterrich.tsausschuß stellt daher den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (1486 der 
Beilagen) mit den a n g e s chI 0 s sen e n A b
ä n der u n gen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 13. Jänner 1970 

Dr. Gruber 

Obmann 

). 
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2 1492 der Beilagen 

. I 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 1486 der Beilagen 

1. Im § 1 Abs. 4 treten an Stelle der Worte 
"nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 2 
und 3" die Worte "unter besonderer Bedacht
nahme auf die Bestimmungen der Abs. 2 und 3". 

2. Im § 2 Abs. 1 treten im zweiten Satz an 
Stelle des Wortes "fünf" das Wort "acht" und im 
dritten Satz an Stelle der Worte "des aka
demischen Mittelbaues" die Worte "des wissen
schaftlichen Personals (einschließlich der Hoch
schuldozenten, der Lehrbeauftragten und der Lek
toren)". 

3. Im § 5 Abs. 6 treten im ersten Satz an Stelle 
der Worte "im Einvernehmen mit dem Bürger
meister" die Worte "nach Anhörung des Bürger
meisters" . 

4. Im § 11 Abs. 2 sind im zweiten .Satz die 
Worte "des akademischen Mittelbaues" durch die 
Worte "des wissenschaftlichen Personals (ein
schließlich der Hochschuldozenten, der Lehr
beauftrag·ten und der Lektoren)" zu ersetzen und 
nach den Worten "der österreichischen Hoch
schülerschaft" die Worte "sowie des Fonds" ein
zufügen. 
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